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2. Lesung 
 
 
 
 
Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-West-
falen - TVgG - NRW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berichterstatter:  Georg Fortmeier  SPD 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 16/12265 - wird in der Fassung der 
Beschlüsse des Ausschusses angenommen. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung   Beschlüsse des Ausschusses  

 
Gesetz über die Sicherung von Tariftreue 
und Sozialstandards sowie fairen Wett-

bewerb bei der Vergabe öffentlicher  
Aufträge 

(Tariftreue- und Vergabegesetz Nord-
rhein-Westfalen – TVgG NRW) 

 
 

 Gesetz über die Sicherung von Tariftreue 
und Sozialstandards sowie fairen Wett-

bewerb bei der Vergabe öffentlicher  
Aufträge 

(Tariftreue- und Vergabegesetz Nord-
rhein-Westfalen – TVgG NRW) 

 
 

§ 1  
Zweck des Gesetzes 

 
Zweck dieses Gesetzes ist es, einen fairen 
Wettbewerb um das wirtschaftlichste Ange-
bot bei der Vergabe öffentlicher Aufträge un-
ter gleichzeitiger Berücksichtigung von Sozi-
alverträglichkeit, Umweltschutz und Energie-
effizienz (Nachhaltigkeitskriterien) sowie 
Qualität und Innovation der Angebote zu för-
dern und zu unterstützen. 
 

 § 1  
Zweck des Gesetzes 

 
unverändert  

§ 2  
Anwendungsbereich,  

Begriffsbestimmungen 
 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Vergabe öffent-
licher Aufträge über die Beschaffung von 
Leistungen, die die Ausführung von Bauleis-
tungen oder die Erbringung von Dienstleis-
tungen im Sinne des § 103 Absatz 1 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. 
Februar 2016 (BGBl. I S. 203) geändert wor-
den ist, zum Gegenstand haben. Die §§ 3 
und 6 bis 8 gelten auch für Verträge im Sinne 
des § 103 Absatz 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, die die Liefe-
rung von Waren zum Gegenstand haben. 
Das Gesetz gilt nicht für öffentliche Aufträge, 
die im Namen oder im Auftrag des Bundes 
ausgeführt werden. 
 
(2) Im Bereich des öffentlichen Personenver-
kehrs gelten die Regelungen dieses Geset-
zes für alle öffentlichen Aufträge im Sinne 
des Absatzes 1, die Dienstleistungsaufträge 
im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 des Europäischen Parlaments 

 § 2  
Anwendungsbereich,  

Begriffsbestimmungen 
 

unverändert  
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und des Rates vom 23. Oktober 2007 über 
öffentliche Personenverkehrsdienste auf 
Schiene und Straße und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und 
(EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 
vom 3.12.2007, S. 1) sind. Dieses Gesetz gilt 
auch für Verkehre im Sinne von § 1 Freistel-
lungs-Verordnung in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 9240-1-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, die zu-
letzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. 
Mai 2012 (BGBl. I S. 1037) geändert worden 
ist. 
 
(3) Öffentliche Auftraggeber im Sinne dieses 
Gesetzes sind die nordrhein-westfälischen 
Auftraggeber nach § 99 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen. 
 
(4) Dieses Gesetz gilt ab einem geschätzten 
Auftragswert von 20 000 Euro (ohne Um-
satzsteuer). Die §§ 6 und 7 gelten bereits ab 
einem geschätzten Auftragswert von 5 000 
Euro (ohne Umsatzsteuer). Für die Schät-
zung des Auftragswerts gilt § 3 der Vergabe-
verordnung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 
624). 
 
(5) Für Verträge von Sektoren- und Konzes-
sionsauftraggebern im Sinne der §§ 100 und 
101, für verteidigungs- und sicherheitsspezi-
fische öffentliche Aufträge im Sinne des § 
104, für Konzessionen im Sinne des § 105, 
für Vergaben im Sinne der §§ 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 116 und 117 jeweils des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
gilt dieses Gesetz nicht.  
 
(6) Sollen öffentliche Aufträge gemeinsam 
mit Auftraggebern anderer Bundesländer o-
der mit Nachbarstaaten der Bundesrepublik 
Deutschland vergeben werden, soll mit die-
sen eine Einigung über die Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes angestrebt 
werden. Kommt keine Einigung zustande, 
kann von den Bestimmungen dieses Geset-
zes abgewichen werden. 
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§ 3 
Grundsätze für die Vergabe öffentlicher 

Aufträge 
 
(1) Die vergaberechtlichen Regelungen und 
Erfordernisse des primären und sekundären 
Unionsrechts, der bundeseinheitlichen Re-
gelungen sowie des Landeshaushaltsrechts 
bleiben unberührt. Ebenfalls unberührt blei-
ben die Haushaltsgrundsätze und der Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz. 
 
(2) Auch unterhalb der Schwellenwerte nach 
§ 106 des Gesetzes gegen Wettbe-werbsbe-
schränkungen sowie § 2 Absatz 4 dieses Ge-
setzes können öffentliche Auftraggeber zur 
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots 
neben dem Preis oder den Kosten auch qua-
litative, umweltbezogene, innovative oder 
soziale Aspekte berück-sichtigen. Dabei 
müssen die Zuschlagskriterien mit dem Auf-
tragsgegenstand in Verbindung stehen. Die 
öffentlichen Auftraggeber können über die in 
den §§ 6 und 7 fest-gelegten Mindeststan-
dards hinausgehende besondere Bedingun-
gen für die Ausführung eines Auftrags (Aus-
führungsbedingungen) festlegen, wie z.B. 
Kriterien des Fairen Handels und weiterge-
hende Regelungen zur Arbeitsorganisation 
(beispielsweise zu Gesundheits- und Sozial-
standards), sofern diese mit dem Auftrags-
gegenstand in Verbindung stehen. Die Aus-
führungsbedingungen müssen sich aus der 
Auftragsbekanntmachung oder den Verga-
beunterlagen ergeben. Sie können wirt-
schaftliche, in-novationsbezogene, umwelt-
bezogene, soziale oder beschäftigungspoliti-
sche Belange umfassen. 
 

 § 3 
Grundsätze für die Vergabe öffentlicher 

Aufträge 
 
unverändert  

§ 4  
Tariftreuepflicht, Mindestlohn 

 
(1) Öffentliche Aufträge für Leistungen, de-
ren Erbringung dem Geltungsbereich 
 
1. eines nach dem Tarifvertragsgesetz in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. August 1969 (BGBl. I S. 1323) in der 
jeweils geltenden Fassung für allgemein 
verbindlich erklärten Tarifvertrages, 

 

 § 4  
Tariftreuepflicht, Mindestlohn 

 
(1) unverändert  
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2. eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit 
den Wirkungen des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes vom 20. April 2009 
(BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden 
Fassung für allgemein verbindlich er-
klärten Tarifvertrages oder 

 
3. einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Ar-

beitnehmer-Entsendegesetzes oder 
nach § 3a des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. Februar 1995 
(BGBl. I S. 158) in der jeweils geltenden 
Fassung erlassenen Rechtsverordnung 
unterfällt,  

 
dürfen nur an ein Unternehmen vergeben 
werden, wenn sich dieses gegenüber dem 
öffentlichen Auftraggeber schriftlich ver-
pflichtet hat, seinen Beschäftigten (ohne 
Auszubildende) bei der Ausführung des Auf-
trags wenigstens diejenigen Mindestarbeits-
bedingungen einschließlich des Mindestent-
gelts zu gewähren, die in dem Tarifvertrag o-
der der Rechtsverordnung verbindlich vorge-
geben werden. 
 
(2) Öffentliche Aufträge im Sinne des § 2 Ab-
satz 2 Satz 1 im Bereich des öffentlichen 
Personenverkehrs auf Straße und Schiene 
dürfen nur an ein Unternehmen vergeben 
werden, wenn sich dieses gegenüber dem 
öffentlichen Auftraggeber schriftlich ver-
pflichtet hat, seinen Beschäftigten (ohne 
Auszubildende) bei der Ausführung des Auf-
trags wenigstens das in Nordrhein-Westfalen 
für diese Leistung in einem einschlägigen 
und repräsentativen mit einer tariffähigen 
Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vor-
gesehene Entgelt nach den tarifvertraglich 
festgelegten Modalitäten zu zahlen und wäh-
rend der Ausführungslaufzeit Änderungen 
nachzuvollziehen. Das für Arbeit zuständige 
Ministerium bestimmt durch Rechtsverord-
nung gemäß § 16 Absatz 1, welcher Tarifver-
trag, beziehungsweise welche Tarifverträge 
als repräsentativ im Sinne des Satzes 1 an-
zusehen sind. Der öffentliche Auftraggeber 
führt diese in der Bekanntmachung und den 
Vergabeunterlagen des öffentlichen Auftrags 
auf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert  
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(3) Öffentliche Aufträge über Leistungen dür-
fen nur an ein Unternehmen vergeben wer-
den, wenn sich dieses durch Erklärung ge-
genüber dem öffentlichen Auftraggeber 
schriftlich verpflichtet hat, seinen Beschäftig-
ten (ohne Auszubildende) bei der Ausfüh-
rung der Leistung wenigstens ein Entgelt zu 
zahlen, dass den Vorgaben des Mindest-
lohngesetzes vom 11. August 2014 (BGBl. I 
S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung 
entspricht, mindestens aber ein Mindeststun-
denentgelt von 8,85 Euro. Das Unternehmen 
muss im Rahmen der Verpflichtungserklä-
rung die Art der tariflichen Bindung sowie die 
Höhe der gezahlten Mindeststundenentgelte 
für die im Rahmen der Leistungserbringung 
eingesetzten Beschäftigten angeben. Die 
Sätze 1 und 2 gelten nur, sofern die ausge-
schriebene Leistung im Hoheitsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. 
 
 
(4) Öffentliche Aufträge und Leistungen im 
Sinne der Absätze 1 bis 3 dürfen nur an Un-
ternehmen vergeben werden, wenn sich 
diese gegenüber dem öffentlichen Auftrag-
geber vor Zuschlagserteilung schriftlich ver-
pflichtet haben, dafür zu sorgen, dass Leih-
arbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer im 
Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-
zes bei der Ausführung der Leistung für die 
gleiche Tätigkeit ebenso entlohnt werden wie 
ihre regulär Beschäftigten. 
 
(5) Auf bevorzugte Bieter gemäß den §§ 141 
Satz 1 und 143 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen (Artikel 1 des Geset-
zes vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 
1047) in der jeweils geltenden Fassung fin-
den die Absätze 3 und 4 keine Anwendung.  
 
(6) Erscheint ein Angebotspreis ungewöhn-
lich niedrig, so dass begründete Zweifel an 
der Einhaltung der Vorgaben der vorstehen-
den Absätze bestehen, kann sich der öffent-
liche Auftraggeber die Kalkulationsgrundla-
gen des Bieters innerhalb einer von ihm zu 
bestimmenden angemessenen Frist vorle-
gen lassen. Begründete Zweifel können vor-
liegen, wenn der Angebotspreis (netto) mehr 
als 10 Prozent unter dem nächsthöheren An-
gebotspreis (netto) liegt. Legt der Bieter die 

(3) Öffentliche Aufträge über Leistungen dür-
fen nur an ein Unternehmen vergeben wer-
den, wenn sich dieses durch Erklärung ge-
genüber dem öffentlichen Auftraggeber 
schriftlich verpflichtet hat, seinen Beschäftig-
ten (ohne Auszubildende) bei der Ausfüh-
rung der Leistung wenigstens ein Entgelt zu 
zahlen, dass den Vorgaben des Mindest-
lohngesetzes vom 11. August 2014 (BGBl. I 
S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung 
entspricht, mindestens aber ein Mindeststun-
denentgelt von 8,84 Euro. Das Unternehmen 
muss im Rahmen der Verpflichtungserklä-
rung die Art der tariflichen Bindung sowie die 
Höhe der gezahlten Mindeststundenentgelte 
für die im Rahmen der Leistungserbringung 
eingesetzten Beschäftigten angeben. Die 
Sätze 1 und 2 gelten nur, sofern die ausge-
schriebene Leistung im Hoheitsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. 
 
 
(4) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Auf bevorzugte Bieter gemäß den § 224 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch – 
Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen (Artikel 1 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2016, BGBl. I S. 3234) finden die 
Absätze 3 und 4 keine Anwendung. 
 
(6) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/14037 

 
 

8 

Kalkulationsgrundlagen nicht fristgerecht vor 
oder werden die Zweifel aufgrund der vorge-
legten Unterlagen nicht ausgeräumt, muss 
das Angebot von der Wertung ausgeschlos-
sen werden. 
 
(7) Erfüllt die Vergabe eines öffentlichen Auf-
trages die Voraussetzungen von mehr als ei-
ner der in den Absätzen 1 bis 3 getroffenen 
Regelungen, so gilt die für die Beschäftigten 
jeweils günstigste Regelung. Absatz 3 Satz 
2 gilt entsprechend. 
 

 
 
 
 
 
 
(7) unverändert 

§ 5  
Nachunternehmer und Verleiher von  

Arbeitskräften 
 

(1) Für den Fall der Ausführung übernomme-
ner Leistungen durch Nachunternehmer  
oder bei Beschäftigung von entliehenen Ar-
beitskräften hat sich der Bieter in der Ver-
pflichtungserklärung nach § 4 zu verpflich-
ten, auch von seinen Nachunternehmern 
und den Verleihern von Arbeitskräften eine 
Verpflichtungserklärung nach § 4 ihm gegen-
über abgeben zu lassen. § 4 Absatz 3 Satz 2 
und 3 gelten für Nachunternehmer und Ver-
leiher von Arbeitskräften entsprechend. Die 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für alle 
weiteren Nachunternehmer des Nachunter-
nehmers. 
 
(2) Die Unternehmen haben ihre Nachunter-
nehmer und Verleiher von Arbeitskräften 
sorgfältig auszuwählen. Dies schließt die 
Pflicht ein, die Angebote der Nachunterneh-
mer und Verleiher von Arbeitskräften darauf-
hin zu überprüfen, ob die Kalkulation unter 
Beachtung der Vorgaben des § 4 zustande 
gekommen sein kann. 
 

 § 5  
Nachunternehmer und Verleiher von  

Arbeitskräften 
 

unverändert  

§ 6  
Berücksichtigung von Aspekten des Um-

weltschutzes und der Energieeffizienz 
 

(1) Bei der Konzeption des Bedarfs für die 
Beschaffung ist verpflichtend folgendes zu 
berücksichtigen: 
 
1. Lebenszykluskosten; dazu gehören Be-

triebs- und Wartungskosten (insbeson-

 § 6  
Berücksichtigung von Aspekten des Um-

weltschutzes und der Energieeffizienz 
 

unverändert  
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dere Energiekosten), Entsorgungskos-
ten, Preis-Leistungs-Verhältnis über die 
Nutzungsdauer, 

 
2. das Ziel einer möglichst hohen Energie-

effizienz und 
 

3. Leistungs- oder Funktionsanforderun-
gen sowie technische Spezifikationen 
zur Berücksichtigung von Umweltaspek-
ten und Umweltzeichen. 

 
(2) Im Bereich unterhalb der Schwellenwerte 
nach § 106 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen gilt: 
 
1. Zur Bestimmung des wirtschaftlichsten 

Angebots sind neben dem Preis auch 
die Betriebs- und Wartungs- sowie die 
Entsorgungskosten zu berücksichtigen. 

 
2. Im Leistungsverzeichnis oder in der Be-

kanntmachung sollen Leistungs-  
oder Funktionsanforderungen hinsicht-
lich des Umweltschutzes und der Ener-
gieeffizienz ausdrücklich genannt wer-
den. Dabei kann auf geeignete Umwelt-
zeichen wie „Blauer Engel“ verwiesen 
werden. Der Nachweis kann durch das 
entsprechende Umweltzeichen, ein an-
deres gleichwertiges Siegel oder durch 
andere geeignete und gleichwertige Mit-
tel erbracht werden. Beim Kauf, der Er-
setzung oder der Nachrüstung techni-
scher Geräte und Ausrüstungen sind mit 
der Leistungsbeschreibung im Rahmen 
der technischen Anforderungen von den 
Bietern Angaben zum Energieverbrauch 
von technischen Geräten und Ausrüs-
tungen zu fordern. Dabei ist in geeigne-
ten Fällen eine Analyse minimierter Le-
benszykluskosten oder eine vergleich-
bare Methode zur Gewährleistung der 
Wirtschaftlichkeit vom Bieter zu fordern. 

 
3. Im Rahmen der Eignungsprüfung soll 

der öffentliche Auftraggeber von den 
Bietern und Bewerbern zum Nachweis 
ihrer Leistungsfähigkeit in geeigneten 
Fällen verlangen, dass das zu beauftra-
gende Unternehmen bestimmte Normen 
für das Umweltmanagement erfüllt. 
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Diese können bei umweltrelevanten öf-
fentlichen Bau- und Dienstleistungsauf-
trägen in der Angabe der Umweltma-
nagementmaßnahmen bestehen, die 
bei der Ausführung des Auftrags zur An-
wendung kommen sollen. Zum Nach-
weis dafür, dass der Bieter bestimmte 
Normen für das Umweltmanagement er-
füllt, kann der Auftraggeber die Vorlage 
von Bescheinigungen unabhängiger 
Stellen verlangen. Die Teilnahme am 
„Eco-Management and Audit Scheme 
(EMAS)“ als europäische Auszeichnung 
für betriebliches Umweltmanagement ist 
einer der geeigneten Nachweise zur Er-
füllung von bestimmten Normen für das 
Umweltmanagement. 

 
§ 7  

Beachtung von Mindestanforderungen 
der Internationalen Arbeitsorganisation 

an die Arbeitsbedingungen 
 

Öffentliche Aufträge dürfen nur an Unterneh-
men vergeben werden, die nachweislich da-
für Sorge tragen, dass die im konkreten Auf-
trag beschafften Waren unter Beachtung der 
in den Kernarbeitsnormen der Internationa-
len Arbeitsorganisation festgelegten Min-
deststandards gewonnen oder hergestellt 
worden sind. Diese Mindeststandards erge-
ben sich aus: 
 
1. dem Übereinkommen Nr. 29 vom 

28. Juni 1930 über Zwangs- oder Pflicht-
arbeit (BGBl. 1956 II S. 640, 641), 

 
2. dem Übereinkommen Nr. 87 vom 9. Juli 

1948 über die Vereinigungsfreiheit und 
den Schutz des Vereinigungsrechtes 
(BGBl. 1956 II S. 2072, 2073), 

 
3. dem Übereinkommen Nr. 98 vom 1. Juli 

1949 über die Anwendung der Grunds-
ätze des Vereinigungsrechtes und des 
Rechtes zu Kollektivverhandlungen 
(BGBl. 1955 II S. 1122, 1123), 

 
4. dem Übereinkommen Nr. 100 vom 29. 

Juni 1951 über die Gleichheit des Ent-
gelts männlicher und weiblicher Arbeits-
kräfte für gleichwertige Arbeit (BGBl. 
1956 II S. 23, 24), 

 § 7  
Beachtung von Mindestanforderungen 
der Internationalen Arbeitsorganisation 

an die Arbeitsbedingungen 
 

unverändert  
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5. dem Übereinkommen Nr. 105 vom 25. 
Juni 1957 über die Abschaffung der 
Zwangsarbeit (BGBl. 1959 II S. 441, 
442), 

 
6. dem Übereinkommen Nr. 111 vom 25. 

Juni 1958 über die Diskriminierung in 
Beschäftigung und Beruf (BGBl. 1961 II 
S. 97, 98), 

 
7. dem Übereinkommen Nr. 138 vom 26. 

Juni 1973 über das Mindestalter für die 
Zulassung zur Beschäftigung (BGBl. 
1976 II S. 201, 202) und 

 
8. dem Übereinkommen Nr. 182 vom 17. 

Juni 1999 über das Verbot und unver-
zügliche Maßnahmen zur Beseitigung 
der schlimmsten Formen der Kinderar-
beit (BGBl. 2001 II S. 1290, 1291). 

 
 

§ 8  
Frauenförderung, Förderung der Verein-

barkeit von Beruf und Familie 
 

(1) Öffentliche Aufträge sollen nur an solche 
Unternehmen vergeben werden, die sich 
schriftlich verpflichten, bei der Ausführung 
des Auftrags Maßnahmen zur Frauenförde-
rung und zur Förderung der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie im eigenen Unterneh-
men durchzuführen oder einzuleiten sowie 
das geltende Gleichbehandlungsrecht zu be-
achten. Satz 1 gilt nur 
 
1. für Unternehmen mit mehr als 20 Be-

schäftigten (ohne Auszubildende) und 
 
2. für Aufträge über Leistungen ab einem 

geschätzten Auftragswert ohne Umsatz-
steuer von 50 000 Euro und für Aufträge 
über Bauleistungen ab einem geschätz-
ten Auftragswert ohne Umsatzsteuer 
von 150 000 Euro. 

 
(2) § 11 ist insoweit entsprechend anzuwen-
den, als der öffentliche Auftraggeber mit dem 
Auftragnehmer für jeden schuldhaften Ver-
stoß gegen die Durchführung der vertragli-
chen Verpflichtung zur Umsetzung der im 
Rahmen der Eigenerklärung festgelegten 

 § 8  
Frauenförderung, Förderung der Verein-

barkeit von Beruf und Familie 
 

unverändert  
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Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 eine Ver-
tragsstrafe nach § 11 Absatz 1 Satz 1 sowie 
die Möglichkeit einer fristlosen Kündigung 
entsprechend § 11 Absatz 2 vereinbaren 
soll. Dies umfasst auch die Vereinbarung 
von Informations-, Auskunfts- und Dokumen-
tationspflichten des Auftragnehmers.  
§ 11 Absatz 1 Satz 2 ist bei Maßnahmen 
nach Absatz 1 Satz 1 nicht anwendbar. 
 

§ 9  
Verfahrensanforderungen zu den Erklä-

rungen und Bestbieterprinzip 
 

(1) Die nach diesem Gesetz erforderlichen 
Nachweise und Erklärungen sind nur von 
demjenigen Bieter, dem der Zuschlag erteilt 
werden soll (Bestbieter), vorzulegen. 
 
(2) Öffentliche Auftraggeber sind verpflichtet, 
in der Bekanntmachung des öffentlichen Auf-
trags und in den Vergabeunterlagen darauf 
hinzuweisen, dass die Bieter im Fall der be-
absichtigten Zuschlagserteilung die nach 
diesem Gesetz erforderlichen Nachweise 
und Erklärungen nach Aufforderung inner-
halb von drei Werktagen vorlegen müssen. 
 
 
 
 
(3) Der öffentliche Auftraggeber fordert den 
Bestbieter auf, die nach diesem Gesetz er-
forderlichen Nachweise und Erklärungen in-
nerhalb von drei Werktagen vorzulegen. Die 
Frist beginnt an dem Tag, der auf die Absen-
dung dieser Aufforderung folgt. Die Vergabe-
stelle kann im Ausnahmefall die Frist verlän-
gern, wenn die erforderlichen Erklärungen 
und Nachweise nicht innerhalb des in Satz 1 
bestimmten Zeitraumes vorgelegt werden 
können oder dies im Hinblick auf Art und Um-
fang des Auftrages angemessen erscheint. 
 
(4) Die Vorlage der nach diesem Gesetz er-
forderlichen Nachweise und Erklärungen hat 
in geeigneter Form zu erfolgen. Hierfür ist es 
grundsätzlich ausreichend, die Textform im 
Sinne des § 126b des Bürgerlichen Gesetz-
buchs zu verwenden.  
 
 
 

 § 9  
Verfahrensanforderungen zu den Erklä-

rungen und Bestbieterprinzip 
 

(1) unverändert  
 
 
 
 
(2) Öffentliche Auftraggeber sind verpflichtet, 
in der Bekanntmachung des öffentlichen Auf-
trags und in den Vergabeunterlagen darauf 
hinzuweisen, dass die Bieter im Fall der be-
absichtigten Zuschlagserteilung die nach 
diesem Gesetz erforderlichen Nachweise 
und Erklärungen nach Aufforderung inner-
halb einer nach Tagen genau bestimmten 
Frist vorlegen müssen. Die Frist muss min-
destens drei Werktage betragen und darf 
fünf Werktage nicht überschreiten. 
 
(3) Der öffentliche Auftraggeber fordert den 
Bestbieter auf, die nach dem Gesetz erfor-
derlichen Nachweise und Erklärungen inner-
halb der Frist nach Absatz 2 vorzulegen. Die 
Frist beginnt an dem Tag, der auf die Absen-
dung dieser Aufforderung folgt. Die Vergabe-
stelle kann im Ausnahmefall die Frist verlän-
gern, wenn die erforderlichen Erklärungen 
und Nachweise nicht innerhalb des in Satz 1 
bestimmten Zeitraumes vorgelegt werden 
können oder dies im Hinblick auf Art und Um-
fang des Auftrages angemessen erscheint. 
 
(4) unverändert  
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(5) Werden die nach diesem Gesetz erfor-
derlichen Nachweise und Erklärungen im 
Sinne des Absatzes 1 nicht innerhalb der in 
Absatz 3 bestimmten Frist rechtzeitig beim 
öffentlichen Auftraggeber vorgelegt, ist das 
Angebot von der Wertung auszuschließen. 
In diesem Fall ist das der Wertungsrangfolge 
nach nächste Angebot heranzuziehen. Auf 
dieses Angebot finden diese Vorschriften 
Anwendung. 
 
(6) Öffentliche Auftraggeber können nur 
dann vom Bestbieterprinzip absehen, wenn 
äußerst dringliche, zwingende Gründe im 
Zusammenhang mit Ereignissen, die der be-
treffende Auftraggeber nicht voraussehen 
konnte, es nicht zulassen, die Mindestfristen 
einzuhalten, die aufgrund des Bestbieterprin-
zips vorgeschrieben sind; die Umstände zur 
Begründung der äußersten Dringlichkeit dür-
fen dem Auftraggeber nicht zuzurechnen 
sein. 
 

(5) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Bei nicht von dem öffentlichen Auftragge-
ber zu vertretener, objektiver Dringlichkeit 
kann dieser vom Bestbieterprinzip absehen. 
 

§ 10  
Kontrolle durch den öffentlichen Auftrag-

geber, Nachweise zur Beitragsentrich-
tung 

 
(1) Öffentliche Auftraggeber sind berechtigt, 
Kontrollen durchzuführen, um die Einhaltung 
der dem Auftragnehmer sowie den Nachun-
ternehmern und den Verleihern von Arbeits-
kräften auf Grund dieses Gesetzes auferleg-
ten Verpflichtungen zu überprüfen. Sie dür-
fen sich zu diesem Zweck die Entgeltabrech-
nungen, die Unterlagen über die Abführung 
von Steuern, Abgaben und Beiträgen gemäß 
Absatz 3 sowie die abgeschlossenen Ver-
träge in anonymisierter Form vorlegen las-
sen, diese prüfen und hierzu Auskünfte ver-
langen. Der Auftragnehmer sowie die Nach-
unternehmer und Verleiher von Arbeitskräf-
ten haben ihre jeweiligen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer auf die Möglichkeit sol-
cher Kontrollen hinzuweisen. Die öffentli-
chen Auftraggeber haben den Auftragneh-
mer im Wege einer vertraglichen Vereinba-
rung zu verpflichten, ihm ein entsprechendes 
Auskunfts- und Prüfrecht bei der Beauftra-
gung von Nachunternehmern und von Verlei-
hern von Arbeitskräften einräumen zu las-
sen. 
 

 § 10  
Kontrolle durch den öffentlichen Auftrag-

geber, Nachweise zur Beitragsentrich-
tung 

 
unverändert  
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(2) Der Auftragnehmer hat vollständige und 
prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Ein-
haltung der Vorgaben des § 4 bereitzuhalten 
und auf Verlangen dem öffentlichen Auftrag-
geber binnen einer vertraglich zu vereinba-
renden angemessenen Frist vorzulegen und 
zu erläutern. Der Auftragnehmer ist vertrag-
lich zu verpflichten, die Einhaltung dieser 
Pflicht durch die beauftragten Nachunterneh-
mer und Verleiher von Arbeitskräften ver-
traglich sicherzustellen. 
 
(3) Öffentliche Auftraggeber haben bei der 
Vergabe von Bauaufträgen im Sinne des 
§ 103 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen zum Nachweis der Eignung der Bie-
ter deren Fachkunde und Leistungsfähigkeit 
zu prüfen. Bieter müssen nachweisen, dass 
sie die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung und der gemeinsamen Einrichtung 
der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 5 
Nummer 3 des Arbeitnehmer-Entsendege-
setzes vollständig entrichten. Soweit dies 
nicht durch eine gültige Bescheinigung des 
Vereins für die Präqualifizierung von Bauun-
ternehmen e.V. erfolgt, kann der Nachweis 
durch Unterlagen erbracht werden, die nicht 
älter als ein Jahr sind und die durch die aus-
stellende Stelle festgelegte Gültigkeit nicht 
überschreiten. Die Unterlagen müssen von 
dem zuständigen in- oder ausländischen So-
zialversicherungsträger – im Inland der Ein-
zugsstelle – oder der zuständigen in- oder 
ausländischen Sozialkasse ausgestellt sein, 
soweit der Betrieb des Bieters von dem Gel-
tungsbereich eines Tarifvertrages über eine 
gemeinsame Einrichtung der Tarifvertrags-
parteien erfasst wird. Der Nachweis nach 
Satz 2 kann durch eine Bescheinigung des 
ausländischen Staates erbracht werden. Bei 
fremdsprachigen Bescheinigungen ist eine 
beglaubigte Übersetzung in die deutsche 
Sprache beizufügen. 
 
(4) Im Falle des Einsatzes von Nachunter-
nehmern und Verleihern von Arbeitskräften 
muss der Bieter die Nachweise nach Ab-
satz 3 Satz 2 auch für diese sowie alle wei-
teren Nachunternehmer erbringen. 
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§ 11  
Sanktionen durch den öffentlichen Auf-

traggeber 
 

(1) Zwischen dem öffentlichen Auftraggeber 
und dem Auftragnehmer ist für jeden schuld-
haften Verstoß gegen die Verpflichtungen 
aus einer Verpflichtungserklärung nach § 4 
eine Vertragsstrafe zu vereinbaren, deren 
Höhe ein Prozent, bei mehreren Verstößen 
bis zu fünf Prozent des Auftragswertes 
(netto) betragen soll. Der Auftragnehmer ist 
zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach Satz 1 
auch für den Fall zu verpflichten, dass ein 
Verstoß gegen Verpflichtungen aus einer 
Verpflichtungserklärung nach § 5 durch ei-
nen von ihm eingesetzten Nachunternehmer 
oder einen von diesem eingesetzten Nach-
unternehmer oder von einem Verleiher von 
Arbeitskräften begangen wird, es sei denn, 
dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Be-
auftragung des Nachunternehmers und des 
Verleihers von Arbeitskräften nicht kannte 
und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht ei-
nes ordentlichen Kaufmanns auch nicht ken-
nen musste. 
 
(2) Der öffentliche Auftraggeber hat mit dem 
Auftragnehmer zu vereinbaren, dass die 
schuldhafte Nichterfüllung der Verpflichtun-
gen aus einer Verpflichtungserklärung nach 
§ 4 durch den Auftragnehmer, aus einer Ver-
pflichtungserklärung nach § 5 durch seine 
Nachunternehmer und die Verleiher von Ar-
beitskräften sowie schuldhafte Verstöße ge-
gen die Verpflichtungen des Auftragnehmers 
aus § 5 den Auftraggeber zur fristlosen Kün-
digung des Bau- oder Dienstleistungsvertra-
ges oder zur Auflösung des Dienstleistungs-
verhältnisses berechtigen. 
 
 

 § 11  
Sanktionen durch den öffentlichen Auf-

traggeber 
 

unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

§ 12  
Ausschluss von der Vergabe öffentlicher 

Aufträge 
 

(1) Auch unterhalb der Schwellenwerte nach 
§ 106 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen gelten die Ausschlussgründe 
nach den §§ 123 und 124 des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen sowie die 
Möglichkeit der Selbstreinigung nach § 125 

 § 12  
Ausschluss von der Vergabe öffentlicher 

Aufträge 
 

unverändert  
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des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen. Ein Verstoß gegen sozial- oder ar-
beitsrechtliche Verpflichtungen im Sinne des 
§ 124 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen liegt ins-
besondere dann vor, wenn der Auftragneh-
mer nachweislich gegen Pflichten aus einer 
Verpflichtungserklärung nach § 4, der Nach-
unternehmer oder der Verleiher nachweislich 
gegen Pflichten aus einer Verpflichtungser-
klärung nach § 5 schuldhaft verstoßen ha-
ben. 
 
(2) Ein Ausschluss nach Absatz 1 ist dem 
Vergaberegister nach § 6 des Korruptionsbe-
kämpfungsgesetz vom 16. Dezember 2004 
(GV. NRW. 2005 S. 8), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2013 (GV. NRW. S. 875) geändert worden 
ist, mitzuteilen. 
 

§ 13  
Bietergemeinschaft, Bewerber beim Teil-

nahmewettbewerb 
 

Beteiligt sich eine Bietergemeinschaft an ei-
nem Vergabeverfahren oder wird ihr der Zu-
schlag erteilt, so gelten die Verpflichtungen 
der Bieter und Auftragnehmer nach diesem 
Gesetz für die Bietergemeinschaft und für 
deren Mitglieder. § 13 ist für die Mitglieder 
der Bietergemeinschaft mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, dass das jewei-
lige Mitglied den Verstoß kannte oder unter 
Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentli-
chen Kaufmanns kennen musste. Satz 1 gilt 
entsprechend für Bewerber im Rahmen von 
Teilnahmewettbewerben. 
 

 § 13  
Bietergemeinschaft, Bewerber beim Teil-

nahmewettbewerb 
 

Beteiligt sich eine Bietergemeinschaft an ei-
nem Vergabeverfahren oder wird ihr der Zu-
schlag erteilt, so gelten die Verpflichtungen 
der Bieter und Auftragnehmer nach diesem 
Gesetz für die Bietergemeinschaft und für 
deren Mitglieder. § 12 Absatz 2 ist für die Mit-
glieder der Bietergemeinschaft mit der Maß-
gabe entsprechend anzuwenden, dass das 
jeweilige Mitglied den Verstoß kannte oder 
unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines 
ordentlichen Kaufmanns kennen musste. 
Satz 1 gilt entsprechend für Bewerber im 
Rahmen von Teilnahmewettbewerben. 
 

§ 14  
Prüfbehörde 

 
(1) Für die Prüfung der Einhaltung der Pflich-
ten nach § 4 Absatz 2 und 3 eines Auftrag-
nehmers und den entsprechenden Pflichten 
nach § 5 eines Nachunternehmers oder Ver-
leihers von Arbeitskräften (Betroffene) ist 
das für Arbeit zuständige Ministerium zu-
ständig. Die Zuständigkeit kann durch 
Rechtsverordnung gemäß § 16 Absatz 3 auf 
eine nachgeordnete Behörde übertragen 
werden. Die Prüfung kann sowohl anlass- als 
auch stichprobenbezogen erfolgen. 

 § 14  
Prüfbehörde 

 
(1) Für die Prüfung der Einhaltung der Pflich-
ten nach § 4 Absatz 2 und 4 eines Auftrag-
nehmers und den entsprechenden Pflichten 
nach § 5 eines Nachunternehmers oder Ver-
leihers von Arbeitskräften (Betroffene) ist 
das für Arbeit zuständige Ministerium zu-
ständig. Die Zuständigkeit kann durch 
Rechtsverordnung gemäß § 16 Absatz 3 auf 
eine nachgeordnete Behörde übertragen 
werden. Die Prüfung kann sowohl anlass- als 
auch stichprobenbezogen erfolgen. 
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(2) Betroffene haben den Beauftragten der 
Prüfbehörde auf Verlangen die für die Prü-
fung nach Absatz 1 erforderlichen mündli-
chen und schriftlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(3) Die Beauftragten der Prüfbehörde sind 
befugt, zum Zwecke der Prüfung nach Ab-
satz 1 Grundstücke und Geschäftsräume der 
Betroffenen während der üblichen Ge-
schäftszeit zu betreten, dort Prüfungen und 
Besichtigungen vorzunehmen, sich die ge-
schäftlichen Unterlagen vorlegen zu lassen 
und in diese Einsicht zu nehmen. Zur Verhü-
tung dringender Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung können die Grund-
stücke und Geschäftsräume tagsüber auch 
außerhalb der in Satz 1 genannten Zeit so-
wie tagsüber auch dann betreten werden, 
wenn sie zugleich Wohnzwecken des Be-
troffenen dienen. Das Grundrecht der Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) wird insofern einge-
schränkt. 
 
(4) Die Betroffenen können die Auskunft auf 
solche Fragen verweigern, deren Beantwor-
tung sie selbst oder einen der in § 383 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 
2006 I S. 431; 2007 I S. 1781) in der jeweils 
geltenden Fassung bezeichneten Angehöri-
gen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung 
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fas-
sung aussetzen würde. Die Betroffenen sind 
darauf hinzuweisen. 
 
(5) Die Prüfbehörde unterrichtet die jeweils 
zuständigen Stellen, wenn sich bei der 
Durchführung ihrer Aufgaben nach diesem 
Gesetz Anhaltspunkte ergeben für Verstöße 
gegen 
 
1. dieses Gesetz, 
 
2. das Arbeitnehmer-Entsendegesetz, 
 
3. das Mindestlohngesetz, 
 

 
(2) unverändert  
 
 
 
 
(3) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert  
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4. das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, 
 
5. Bestimmungen des Vierten Buches So-

zialgesetzbuch – Gemeinsame Vor-
schriften für die Sozialversicherung - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 
3973; 2011 I S. 363) in der jeweils gel-
tenden Fassung zur Zahlung von Beiträ-
gen und Meldepflichten, 

 
6. die Steuergesetze, 
 
7. das Aufenthaltsgesetz in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 25. Februar 
2008 (BGBl. I S. 162) in der jeweils gel-
tenden Fassung, 

 
8. die Handwerksordnung in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 24. Septem-
ber 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 
2095) und die Gewerbeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
Februar 1999 (BGBl. I S. 202), jeweils in 
der jeweils geltenden Fassung, 

 
9. das Güterkraftverkehrsgesetz vom 22. 

Juni 1998 (BGBl. I S. 1485) in der jeweils 
geltenden Fassung, 

 
10. das Personenbeförderungsgesetz in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 8. 
August 1990 (BGBl. I S. 1690) und das 
Allgemeine Eisenbahngesetz vom 27. 
Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 
1994 I S. 2439) jeweils in der jeweils gel-
tenden Fassung und dazu gehörende 
Verordnungen, 

 
 
11. das Arbeitsschutzgesetz vom 7. August 

1996 (BGBl. I S. 1246), das Arbeitszeit-
gesetz vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 
1170, 1171) und das Jugendarbeits-
schutzgesetz vom 12. April 1976 (BGBl. 
I S. 965), jeweils in der jeweils geltenden 
Fassung oder 

 
12. sonstige Strafgesetze. 
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§ 15  
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
 
1. eine unwahre Verpflichtungserklärung 

nach § 4 Absatz 2, 3, 4 oder nach § 5 
Absatz 1 abgibt oder trotz Abgabe der 
Verpflichtungserklärung die hierin einge-
gangenen Verpflichtungen während der 
Durchführung des öffentlichen Auftrages 
nicht erfüllt oder 

 
 
 

2. entgegen § 14 Absatz 3 eine Prüfung  
oder das Betreten eines Geschäfts-
grundstückes, eines Geschäftsraumes 
oder eines Beförderungsmittels nicht 
duldet, bei der Prüfung nicht mitwirkt o-
der die genannten Dokumente oder Da-
ten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht voll-
ständig vorlegt. 

 
Eine Ordnungswidrigkeit liegt nur dann vor, 
wenn sie nicht bereits vom Mindestlohnge-
setz als solche erfasst ist.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fäl-
len des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro und in 
den Fällen der Nummer 2 mit einer Geld-
buße von bis zu eintausend Euro geahndet 
werden. 
 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist die Prüfbehörde ge-
mäß § 14 Absatz 1. Die Geldbußen fließen in 
die Kasse der Verwaltungsbehörde, die den 
Bußgeldbescheid erlassen hat. Die nach 
Satz 2 zuständige Kasse trägt abweichend 
von § 105 Absatz 2 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten die notwendigen Ausla-
gen. Sie ist auch ersatzpflichtig im Sinne des 
§ 110 Absatz 4 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten. 
 
(4) Die Prüfbehörde unterrichtet das Gewer-
bezentralregister über rechtskräftige Buß-
geldbescheide nach Absatz 1, sofern die 
Geldbuße mehr als 200 Euro beträgt. Sie 

 § 15  
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
 
1. eine unwahre Verpflichtungserklärung 

nach § 4 Absatz 2, 4 oder nach § 5 Ab-
satz 1 abgibt oder trotz Abgabe der Ver-
pflichtungserklärung die hierin einge-
gangenen Verpflichtungen während der 
Durchführung des öffentlichen Auftrages 
nicht erfüllt, soweit nicht eine Ordnungs-
widrigkeit nach dem Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz gegeben ist, oder 

 
2. entgegen § 14 Absatz 3 eine Prüfung  

oder das Betreten eines Geschäfts-
grundstückes, eines Geschäftsraumes 
oder eines Beförderungsmittels nicht 
duldet, bei der Prüfung nicht mitwirkt o-
der die genannten Dokumente oder Da-
ten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht voll-
ständig vorlegt. 

 
Eine Ordnungswidrigkeit liegt nur dann vor, 
wenn sie nicht bereits vom Mindestlohnge-
setz als solche erfasst ist.  
 
(2) unverändert  
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert  
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meldet dies außerdem als Verfehlung an das 
Vergaberegister. Die §§ 5 ff. des Korrupti-
onsbekämpfungsgesetzes finden entspre-
chende Anwendung. 
 
(5) § 19 des Mindestlohngesetzes gilt ent-
sprechend. 
 
(6) Die für die Verfolgung und Ahndung der 
Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 3 zustän-
dige Behörde darf öffentlichen Auftragge-
bern und solchen Stellen, die durch Auftrag-
geber zugelassene Präqualifikationsver-
zeichnisse oder Unternehmer- und Lieferan-
tenverzeichnisse führen, auf Verlangen die 
erforderlichen Auskünfte geben. 
 

 
 
 
 
 
(5) unverändert  
 
 
(6) unverändert  
 

§ 16  
Rechtsverordnungen 

 
(1) Das für Arbeit zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
festzustellen, welcher Tarifvertrag oder wel-
che Tarifverträge im Bereich des öffentlichen 
Personenverkehrs gemäß § 2 Absatz 2 re-
präsentativ im Sinne von § 4 Absatz 2 sind. 
 
(2) Bei der Feststellung der Repräsentativität 
eines oder mehrerer Tarifverträge nach  
Absatz 1 ist auf die Bedeutung des oder der 
Tarifverträge für die Arbeitsbedingungen der 
Arbeitnehmer abzustellen. Hierbei kann ins-
besondere auf 
 
1. die Zahl der von den jeweils tarifgebun-

denen Arbeitgebern unter den Geltungs-
bereich des Tarifvertrags fallenden Be-
schäftigten oder 

 
2. die Zahl der jeweils unter den Geltungs-

bereich des Tarifvertrags fallenden Mit-
glieder der Gewerkschaft, die den Tarif-
vertrag geschlossen hat, 

 
Bezug genommen werden. Das für Arbeit zu-
ständige Ministerium errichtet einen beraten-
den Ausschuss für die Feststellung der Re-
präsentativität der Tarifverträge. Es bestellt 
für die Dauer von vier Jahren je drei Vertreter 
von Gewerkschaften und von Arbeitgebern 
oder Arbeitgeberverbänden im Bereich des 
öffentlichen Personenverkehrs auf deren 

 § 16  
Rechtsverordnungen 

 
(1) unverändert  
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
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Vorschlag als Mitglieder. Die Beratungen ko-
ordiniert und leitet eine von dem für Arbeit 
zuständigen Ministerium beauftragte Per-
son, die kein Stimmrecht hat. Der Ausschuss 
gibt eine schriftlich begründete Empfehlung 
ab. Kommt ein mehrheitlicher Beschluss 
über eine Empfehlung nicht zustande, so ist 
dies unter ausführlicher Darstellung der un-
terschiedlichen Positionen schriftlich mitzu-
teilen. Das für Arbeit zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, das Nähere zur Bestellung 
des Ausschusses, zu Beratungsverfahren 
und Beschlussfassung, zur Geschäftsord-
nung und zur Vertretung und Entschädigung 
der Mitglieder durch Rechtsverordnung zu 
regeln. 
 
(3) Das für Arbeit zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, in seinem Geschäftsbereich 
durch Rechtsverordnung eine andere Be-
hörde zur Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten zu bestimmen. 
 
(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung folgendes zu re-
geln: 
 
1. Mustervordrucke für die Verpflichtungs-

erklärungen nach § 4 Absatz 1, 2, 3 und 
4 sowie § 5, 

 
2. Konkretisierungen hinsichtlich der Art 

und Weise der Berücksichtigung der in 
§ 6 genannten Kriterien im Vergabever-
fahren vorzunehmen, 

 
3. auf welche Produktgruppen oder Her-

stellungsverfahren § 7 anzuwenden ist; 
die Verordnung trifft im Anwendungsbe-
reich des § 7 auch Bestimmungen zur 
Nachweiserbringung sowie zur vertragli-
chen Ausgestaltung von Kontrollen und 
Sanktionen,  

 
4. den Inhalt der Maßnahmen zur Frauen-

förderung und zur Förderung der Verein-
barkeit von Beruf und Familie sowie den 
Kreis der betroffenen Unternehmen und 

 
5. ein Siegelsystem, bei dem an Stelle der 

nach diesem Gesetz erforderlichen 
Nachweise und Erklärungen jeweils ein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert  
 
 
 
 
 
 
(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung folgendes zu re-
geln: 
 
1. Mustervordrucke für die Verpflichtungs-

erklärungen nach § 4 Absatz 1, 2, 3 und 
4 sowie § 5, 

 
2. Konkretisierungen hinsichtlich der Art 

und Weise der Berücksichtigung der in 
§ 6 genannten Kriterien im Vergabever-
fahren vorzunehmen, 

 
3. auf welche Produktgruppen oder Her-

stellungsverfahren § 7 anzuwenden ist; 
die Verordnung trifft im Anwendungsbe-
reich des § 7 auch Bestimmungen zur 
Nachweiserbringung sowie zur vertragli-
chen Ausgestaltung von Kontrollen und 
Sanktionen,  

 
4. den Inhalt der Maßnahmen zur Frauen-

förderung und zur Förderung der Verein-
barkeit von Beruf und Familie sowie den 
Kreis der betroffenen Unternehmen und 

 
5. ein Siegelsystem, bei dem an Stelle der 

nach diesem Gesetz erforderlichen 
Nachweise und Erklärungen ein Siegel 
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Siegel vorgelegt werden kann. Die kon-
krete Ausgestaltung des Siegelverfah-
rens, Aufgaben und Befugnisse etwai-
ger einzurichtender Siegelvergabestel-
len sowie die Regelungen zum Erhalt  
oder Entzug eines Siegels sind ebenfalls 
in der Rechtsverordnung zu regeln. 

 

vorgelegt werden kann. Die konkrete 
Ausgestaltung des Siegelverfahrens, 
Aufgaben und Befugnisse etwaiger ein-
zurichtender Siegelvergabestellen so-
wie die Regelungen zum Erhalt oder 
Entzug eines Siegels sind ebenfalls in 
der Rechtsverordnung zu regeln. 

 
§ 17  

Servicestelle zum Tariftreue- und Verga-
begesetz 

 
Das für Wirtschaft zuständige Ministerium 
nimmt die Funktion einer Servicestelle für 
dieses Gesetz wahr. Die Servicestelle steht 
Jedermann zur Verfügung und informiert un-
entgeltlich über die praktische Anwendung 
dieses Gesetzes. 
 
 

 § 17  
Servicestelle zum Tariftreue- und Verga-

begesetz 
 

unverändert  

§ 18  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. Gleichzeitig treten das Ta-
riftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen vom 10. Januar 2012 (GV. NRW. 
S. 17), die Verordnung Tariftreue- und 
Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen vom 
14. Mai 2013 (GV. NRW. S. 254), die 
Vergabe-Mindestentgelt-Verordnung vom 
19. November 2014 (GV. NRW. S. 927) so-
wie die Vergabe-Mindestentgeltausschuss-
Verordnung vom 23. April 2012 (GV. NRW. 
S. 176) außer Kraft.  
 
 
(2) Dieses Gesetz tritt im zehnten Jahr nach 
Inkrafttreten mit Ablauf des Monats außer 
Kraft, der kalendermäßig dem Monat, in dem 
es in Kraft getreten ist, vorangeht. Dieses 
Gesetz gilt für alle Verfahren zur Vergabe öf-
fentlicher Aufträge im Sinne dieses Geset-
zes, die nach dessen Inkrafttreten begonnen 
werden. 
 
 
 

 § 18 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) § 16 Absatz 4 sowie § 17 treten am Tag 
nach der Verkündung in Kraft. Im Übrigen 
tritt dieses Gesetz am 1. April 2017 in Kraft. 
Am 1. April 2017 treten das Tariftreue- und 
Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen vom 
10. Januar 2012 (GV. NRW. S. 17), die Ver-
ordnung Tariftreue- und Vergabegesetz 
Nordrhein-Westfalen vom 14. Mai 2013 (GV. 
NRW. S. 254), die Vergabe-Mindestentgelt-
Verordnung vom 19. November 2014 (GV. 
NRW. S. 927) sowie die Vergabe- Mindes-
tentgeltausschuss-Verordnung vom 23. April 
2012 (GV. NRW. S. 176) außer Kraft. 
 
(2) Dieses Gesetz tritt im zehnten Jahr nach 
Inkrafttreten gemäß Absatz 1 Satz 2 mit Ab-
lauf des Monats außer Kraft, der kalender-
mäßig dem Monat, in dem es in Kraft getre-
ten ist, vorangeht. Dieses Gesetz gilt für alle 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge 
im Sinne dieses Gesetzes, die nach Inkraft-
treten gemäß Absatz 1 Satz 2 begonnen 
werden. 
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Bericht 
 
A Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung wurde durch Plenarbeschluss nach der 1. Lesung am 
8. Juli 2016 zur alleinigen Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mit-
telstand und Handwerk überwiesen.  
 
Die Landesregierung schreibt in ihrem Gesetzentwurf, mit dem TVgG – NRW in der aktuellen 
Fassung vom 10. Januar 2012 (TVgG – a.F.) habe der Landesgesetzgeber eine umfassende 
Regelung zur Berücksichtigung strategischer Vergabeziele normiert. Neben der Tariftreue im 
Anwendungsbereich des Arbeitnehmerentsendegesetzes, der Bindung an einen repräsentati-
ven Tarifvertrag im ÖPNV und einem Vergabemindestlohn ziele das Gesetz zudem auf die 
Beachtung von Umweltkriterien, ILO-Kernarbeitsnormen sowie der Frauenförderung und der 
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ab. Damit solle das Gesetz u.a. die Vor-
bildfunktion der öffentlichen Hand für eine sozialverträgliche, umweltfreundliche, energieeffizi-
ente, gleichstellungs- und integrationsfördernde sowie mittelstandsfreundliche Ausgestaltung 
von Vertragsbeziehungen verdeutlichen und umsetzen. 
 
Gemäß § 22 TVgG – a.F. sei die Landesregierung spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten 
des Gesetzes verpflichtet, dem Landtag eine wissenschaftliche Evaluierung der Wirkungen 
insbesondere hinsichtlich Effizienz und Zielerreichung vorzulegen. Dieser Verpflichtung sei die 
Landesregierung durch Vorlage des Evaluierungsberichts der Beratungsgesellschaft Kien-
baum Management Consultants GmbH vom 29.02.2015 nachgekommen. Ein wesentliches 
Ergebnis der Evaluierung sei, dass sowohl bei den Vergabestellen als auch bei den Unterneh-
men eine grundsätzliche Befürwortung und Akzeptanz in Bezug auf die Ziele des TVgG – a.F. 
bestehe. Obwohl sich bislang nur wenige konkret messbare Wirkungen für die Erreichung der 
einzelnen Ziele des TVgG – a.F. feststellen ließen, würden die dem TVgG – a.F. zugrundelie-
genden Leitgedanken grundsätzlich von den Beteiligten am Vergabeverfahren unterstützt. 
Gleichwohl habe sich im Rahmen der Erhebung herausgestellt, dass sowohl für die Vergabe-
stellen als auch für die Unternehmen Mehraufwände durch das TVgG – a.F. begründet worden 
seien und sich die Zahl der Teilnehmer am Wettbewerb teilweise verringert habe. Zudem be-
stünden für die Beteiligten an Vergabeverfahren Schwierigkeiten in der Anwendung, laut Eva-
luierungsergebnis auf Seiten der Unternehmen weniger als auf Seiten der Vergabestellen. 
 
Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf (TVgG - E) reagiere die Landesregierung auf die Er-
kenntnisse aus dem Evaluierungsbericht und auf aktuelle Entwicklungen im Bereich der Recht-
sprechung und der Gesetzgebung. Ziel des Änderungsgesetzes sei es, das TVgG – a.F. unter 
Beibehaltung der bisherigen Zielsetzungen sowohl für Vergabestellen als auch für Unterneh-
men zu vereinfachen, zu entbürokratisieren und anwenderfreundlicher zu gestalten.  
 
 
 
B Beratung 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand, Energie, Industrie und Handwerk hat den Gesetz-
entwurf in seiner Sitzung am 7. September 2016 erstmalig beraten und am 2. November 2016 
eine Anhörung von Sachverständigen durchgeführt. Diese ist im Ausschussprotokoll 16/1496 
dokumentiert. 
 
Anlässlich der öffentlichen Anhörung sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
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eingeladen Redner/in 
Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellung- 
nahmen 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 
 

Barbara Meißner 

16/4381 

Städte- und Gemeindebund Nordrhein-
Westfalen 
Düsseldorf 
 

Johannes Osing 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

Dr. Markus Faber 

DGB Bezirk NRW 
Düsseldorf 
 

Peter Berg 

16/4415 

ver.di - Landesbezirk NRW 
Gabriele Schmidt 
Düsseldorf 
 

16/4407 

Kienbaum Managements Consultants 
Nikolaj Bøggild 
Düsseldorf 
 

Nikolaj Bøggild --- 

Christliche Initiative Romero 
Johanna Fincke 
Münster 
 

Christian Wimberger 
16/4403 

 
Eine Welt Netz NRW e. V. 
Münster 
 

keine Teilnahme 

Dentons Europe LLP (Berlin) 
Dr. Wolfram Krohn 
Berlin 
 

keine Teilnahme --- 

Vergabe- und Beschaffungszentrum der 
Stadt Dortmund 
Aiko Wichmann 
Dortmund 

Aiko Wichmann 16/4420 

Bauindustrieverband NRW 
Düsseldorf 
 

Dr. Lisa Keddo-Kilian 16/4394 

Baugewerbliche Verbände 
Düsseldorf 
 

Lutz Pollmann 
Rolf Zimmermanns 

16/4376 

IHK NRW - Die Industrie- und Handels-
kammern in Nordrhein-Westfalen e. V.  
Düsseldorf 
 

Dr. Matthias Mainz 16/4383 

Nordrhein-Westfälischer Handwerkstag 
Düsseldorf 

Josef Zipfel 
 

16/4375 
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eingeladen Redner/in 
Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellung- 
nahmen 

 

LFH - Unternehmerverband Handwerk 
NRW e. V. 
Düsseldorf 
 

Dr. Frank Wackers 

unternehmer NRW 
Landesvereinigung der Unternehmens-
verbände Nordrhein-Westfalen e. V. 
Düsseldorf 
 

Johannes Pöttering 16/4393 

Verband Freier Berufe in NRW e. V. 
Düsseldorf 
 

Andre Busshuven 16/4428 

Verband Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen e. V.  
Oberhausen 
 

Dr. Karl Schürmann --- 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-
ches Institut (WSI) 
Prof. Dr. Thorsten Schulten  
Düsseldorf 
 

Prof. Dr. Thorsten Schulten 16/4404 

 
Weitere Stellungnahmen: 
 
Baugewerbeverband Westfalen 16/4402 
 
In der Sitzung am 18. Januar 2017 fand die abschließende Beratung mit Abstimmung im Aus-
schuss statt. Dazu haben die Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgenden 
Änderungsantrag eingebracht. 
 
„Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen beantragen, den Gesetzentwurf wie folgt 
zu ändern:  
 
1. § 4 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „8,85 Euro“ durch die Angabe „8,84 Euro“ ersetzt. 
 
b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

 
 (5) Auf bevorzugte Bieter gemäß den § 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 

226 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen (Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016, BGBl. I S. 3234) finden 
die Absätze 3 und 4 keine Anwendung.“ 

 
2. § 9 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:   

 
„(2) Öffentliche Auftraggeber sind verpflichtet, in der Bekanntmachung des öffentlichen 
Auftrags und in den Vergabeunterlagen darauf hinzuweisen, dass die Bieter im Fall der 
beabsichtigten Zuschlagserteilung die nach diesem Gesetz erforderlichen Nachweise und 
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Erklärungen nach Aufforderung innerhalb einer nach Tagen genau bestimmten Frist vor-
legen müssen. Die Frist muss mindestens drei Werktage betragen und darf fünf Werktage 
nicht überschreiten.“ 

 
3. § 9 Absatz 3, Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Der öffentliche Auftraggeber fordert den Bestbieter auf, die nach dem Gesetz erforderli-

chen Nachweise und Erklärungen innerhalb der Frist nach Absatz 2 vorzulegen.“ 
 
4. § 9 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(6) Bei nicht von dem öffentlichen Auftraggeber zu vertretener, objektiver Dringlichkeit 

kann dieser vom Bestbieterprinzip absehen.“ 
 
5. In § 13 Satz 2 wird die Angabe „§ 13“ durch die Angabe „§ 12 Absatz 2“ ersetzt. 
 
6. In § 14 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „3“ durch die Angabe „4“ ersetzt. 
 
7. § 15 Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

 
„1. eine unwahre Verpflichtungserklärung nach § 4 Absatz 2, 4 oder nach § 5 Absatz 1 
abgibt oder trotz Abgabe der Verpflichtungserklärung die hierin eingegangenen Verpflich-
tungen während der Durchführung des öffentlichen Auftrages nicht erfüllt, soweit nicht 
eine Ordnungswidrigkeit nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gegeben ist, oder“ 

 
8. In § 16 Absatz 4 Nummer 5 Satz 1 wird das Wort „jeweils“ gestrichen. 
 
9. § 18 wird wie folgt gefasst: 

 
„§ 18 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) § 16 Absatz 4 sowie § 17 treten am Tag nach der Verkündung in Kraft. Im Übrigen tritt 
dieses Gesetz am 1. April 2017 in Kraft. Am 1. April 2017 treten das Tariftreue- und Verga-
begesetz Nordrhein-Westfalen vom 10. Januar 2012 (GV. NRW. S. 17), die Verordnung 
Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen vom 14. Mai 2013 (GV. NRW. S. 
254), die Vergabe-Mindestentgelt-Verordnung vom 19. November 2014 (GV. NRW. S. 
927) sowie die Vergabe- Mindestentgeltausschuss-Verordnung vom 23. April 2012 (GV. 
NRW. S. 176) außer Kraft. 
 
(2) Dieses Gesetz tritt im zehnten Jahr nach Inkrafttreten gemäß Absatz 1 Satz 2 mit 
Ablauf des Monats außer Kraft, der kalendermäßig dem Monat, in dem es in Kraft getreten 
ist, vorangeht. Dieses Gesetz gilt für alle Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge im 
Sinne dieses Gesetzes, die nach Inkrafttreten gemäß Absatz 1 Satz 2 begonnen werden.“ 

 
Begründung: 
 
Zu 1.:  
 
a) Die Änderung dient der Harmonisierung des vergabespezifischen Mindestlohns mit dem 

Mindestlohn des Mindestlohngesetzes. Dennoch bleibt es zunächst erforderlich, ein Min-
deststundenentgelt von 8,84 € im TVgG-E festzuschreiben, da das Mindestlohngesetz 
noch branchenspezifische Ausnahmen bis Ende 2017 zulässt. 
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b) Am 29.12.2016 wurde das Bundesteilhabegesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Mit 

dem Gesetz wird die gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen gestärkt. In Folge der Verschiebung von Vorschriften müssen redaktio-
nelle Anpassungen an § 4 Abs. 5 TVgG-E vorgenommen werden. Eine inhaltliche Ände-
rung besteht darin, dass durch § 224 Abs. 2 SGB IX n.F. die Regelungen zu Werkstätten 
für Menschen mit Behinderungen auf Inklusionsbetriebe nach § 215 Abs. 1 SGB IX n.F. 
ausgeweitet werden. 

 
 Unabhängig von Artikel 26 Abs. 1 Bundesteilhabegesetz (Inkrafttreten erst am 

01.01.2018) gilt § 4 Absatz 5 TVgG-E bereits mit vollständigem Inkrafttreten des TVgG-E 
am 01. April 2017. 

 
Zu 2.: Durch die Flexibilisierung der Frist auf einen Zeitraum zwischen drei und fünf Werktagen 
wird den praktischen Anforderungen Genüge getan. Die Vergabestellen können im Einzelfall 
selbst und eigenverantwortlich entscheiden, welche konkrete Frist angemessen erscheint. Mit 
der Untergrenze von drei Tagen wird gewährleistet, dass für die Unternehmen noch ausrei-
chend Zeit zur Einreichung zur Verfügung steht. Durch die Begrenzung der Frist auf maximal 
fünf Werktage wird gleichzeitig erreicht, dass den Grundsätzen der Verfahrensökonomie 
Rechnung getragen wird. 
 
Zu 3.: Es handelt sich um eine Änderung in Folge der Flexibilisierung der Frist beim Bestbie-
terprinzip. 
 
Zu 4.: Durch die vorgesehene Änderung wird präzisiert, unter welchen Bedingungen der öf-
fentliche Auftraggeber von der Anwendung des Bestbieterprinzips absehen kann. Zwingende 
Voraussetzungen sind, dass die Dringlichkeit anhand objektiver Umstände belegbar ist und 
dass sie nicht dem Verhalten des öffentlichen Auftraggebers zuzuschreiben ist. Ein Verschul-
den des öffentlichen Auftraggebers läge etwa vor, wenn die Umstände, die zur Dringlichkeit 
führten, für ihn objektiv vorhersehbar und vermeidbar waren oder die Dringlichkeit sogar von 
ihm herbeigeführt wurden. Bei der auf Rechtsfolgenseite möglichen Ermessenentscheidung 
hat der öffentliche Auftraggeber die Dringlichkeit gegen die potentielle Zeit- und Aufwander-
sparnis bei der Anwendung des Bestbieterprinzips abzuwägen. 
 
Zu 5.: Die Änderung behebt ein redaktionelles Versehen. 
 
Zu 6.: Nach der Harmonisierung des vergabespezifischen Mindestlohns mit dem allgemeinen 
gesetzlichen Mindestlohn ist nicht mehr die Prüfbehörde, sondern ausschließlich der Zoll zu-
ständig. Der Verweis auf § 4 Absatz 3 muss entfallen, um eine Doppelzuständigkeit zu ver-
meiden.  
 
Der Verweis auf § 4 Absatz 3 wird durch einen Verweis auf § 4 Absatz 4 ersetzt. Dadurch wird 
ein Redaktionsversehen behoben. Nach § 15 Absatz 1 Nummer 1 stellt die Abgabe einer un-
wahren Verpflichtungserklärung nach § 4 Absatz 4 (equal pay bei Leiharbeitern ab dem ersten 
Tag der Überlassung und Befassung mit dem öffentlichen Auftrag) bzw. deren Missachtung 
eine Ordnungswidrigkeit dar. Durch das TVgG-E werden Verpflichtungen zur Zahlung von 
equal pay begründet, die über das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz hinausgehen. Um eine 
Ordnungswidrigkeit ahnden zu können, muss die Prüfbehörde die Unternehmen auch entspre-
chend prüfen dürfen. 
 
Zu 7.: Der Bezug auf § 4 Absatz 3 war zu streichen, da die Prüfbehörde nach der Harmonisie-
rung der Mindestlöhne nicht mehr für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 4 Absatz 
3 zuständig ist; insoweit wird sie keine Ordnungswidrigkeiten mehr verhängen können.  
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Die Ergänzung „soweit nicht eine Ordnungswidrigkeit nach dem Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz gegeben ist“  ist erforderlich, weil die bisherige Fassung des § 15 Absatz 1 Nummer 1 
TVgG-E zu weit gefasst war: Als Ordnungswidrigkeit, die sich aus Verstößen gegen § 4 Absatz 
4 bzw. § 5 Abs. 1 ergibt, kann nur geahndet werden, was nicht bereits durch das Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz erfasst ist. 
 
Zu 8.: Durch die Streichung des Wortes „jeweils“ wird gewährleistet, dass es ein einheitliches 
Siegel geben wird. Einer Zersplitterung in Teilbereiche für ein Siegel wird damit entgegen ge-
wirkt. 
 
Zu 9.: Mit der vorgeschlagenen Regelung zu einem getrennten Inkrafttreten von Verordnungs-
ermächtigung und materiellen Regelungen kann eine gleichzeitige Anwendbarkeit von Gesetz 
und Verordnung zu einem späteren, aber fixen Datum erreicht werden. Die damit verbundene 
Erleichterung der Vorbereitung auf die neue Rechtslage wird für öffentlichen Auftraggeber und 
Unternehmen zudem durch die Aufnahme der Tätigkeit der Servicestelle zum Tariftreue- und 
Vergabegesetz unterstützt.“  
 
 
Der Änderungsantrag wurde mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und PIRATEN angenommen. 
 
 
C Schlussabstimmung 
 
Bei der Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 
16/12265 - wurde dieser mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und PIRATEN in der zuvor ge-
änderten Fassung angenommen. 
 
 
 
Georg Fortmeier 
Vorsitzender 
 


